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Wie läuft ein Bauleitplan-Verfahren ? Wann wird die Öffentlichkeit betei-
ligt ? 
 
Das Bauleitplanverfahren läuft nach folgendem Schema ab. Die Zeitpunkte der Mitwirkungsmög-
lichkeiten der Öffentlichkeit sind gelb markiert .  
 

Informations- und Mitwirkungsmög-
lichkeiten der Öffentlichkeit 

Übersicht über die wesentlichen 
Verfahrensschritte 

 
Wünsche von Bürgern, Firmen, Baugesell-

schaften, Investoren 

Planungsanstoß 

Aufstellungsbeschluss 

 
 
 
 
 
 
 Öffentliche Bekanntmachung  
 
 Entwurf 
 
 
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  
 
 

Mündliche und schriftliche Äuße-
rungen der Öffentlichkeit 

Beschluss über das Ergebnis der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung

 
 
 
 
 
 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Entscheidung über die Behandlung 
der Stellungnahmen und Satzungs-

beschluss 
Öffentliche Bekanntmachung 

Schriftliche Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtskraft / Wirksamkeit des Bau-
leitplanes 
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Die o.a. Beschlüsse werden mit Ausnahme des Satzungsbeschlusses im öffentlichen Teil der 
Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr gefasst. Der Satzungsbeschluss 
wird von der Stadtvertretung auf Empfehlung des Ausschusses für Stadtentwicklungt und Verkehr 
gefasst. Die Tagesordnung der Sitzungen wird mindestens eine Woche vor Sitzungstermin in der 
Norderstedter Zeitung und per Aushang im Rathaus öffentlich bekannt gemacht. Die o.a. Be-
schlüsse werden ca. eine Woche nach Beschlussfassung in der Norderstedter Zeitung öffentlich 
bekannt gemacht. 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen durch Aushang 
der Bauleitplanentwürfe und werden mindestens eine Woche vor Beginn in der Norderstedter Zei-
tung öffentlich bekannt gemacht. Die Stadtverwaltung kann zu der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-
ligung eine öffentliche Informationsveranstaltung durchführen. Dann wird die frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung im betroffenen Bauleitplangebiet ggf. zusätzlich durch Plakate öffentlich bekannt 
gemacht. 
Bauleitplanentwürfe hängen während der Auslegungsphase von einem Monat oder zwei Wochen 
im Rathaus, 2. OG aus und werden auf Wunsch von den zuständigen Planerinnen / Planern erläu-
tert. ( Quelle : WEKA info Verlag GmbH; Planen und Bauen Norderstedt, Mering, 2005 ) 
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